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No. 37. 1841.S

Merſeburgiſehe Blätter
Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

Futtfzehnter Jahrgang. Mittwoch den 15. September.

Bekanntmachung.
Jn Nachſtehendem theile ich den Kreiseinſaſſen den. zweiten Rechenſchaftsbericht über

die Preußiſche Renten-Verſicherungs- Anſtalt zu Berlin pro 1840 in der Vorausſetzung
mit, daß dieſes ausgezeichnete Jnſtitut auch von vielen Bewohnern meines Verwaltungs
bezirks benutzt wird. Da es der Raum nicht geſtattet, die ganze Berechnung, welche dem
gedachten Berichte beiliegt, hier abdrucken zu laſſen, ſo erwähne ich hier nur daß Ende
1840 die Anſtalt über folgende Beſtande zu disponiren hatte:

1) Beſtand des Rentencapitals der Jahresgeſellſchaft 1839 840,230 Thlr. 21 Sgr. Pf.

2) 53) Reſerve- und Adminiſtrati
4 I an Depoſiten
Merſeburg, den 7. September 1841.

1840 898,066 10 Tonsfonds 181,899 i 22 7
a 1,382 T 3 Ie

Summa 1,921,578 Thir. 565 Sgr. 7 Pf.
Der Königl. Landrath Graf v. Keller.

Der Thierquäler und ſeine taub-
ſtummen Kinder.

Alle Leiden, die uns treffen, haben wir ent-
weder ſelbſt herbeigeführt, oder ſie rühren von
unſrer nächſten Umgebung her. Es ſcheint noch
immer im Kleinen wie im Großen wahr zu blei-
ben, daß die Sünden der Eltern an den Kin-
dern heimgeſucht werden bis in's dritte und
vierte Glied. Freilich eine furchterliche Wahr-
heit für die, welche die Folgen der Sünden
ihrer Eltern tragen, oft Zeitlebens tragen müſ-
ſen, an denen ſie keinen Antheil haben. An-
ders verhält ſich's mit ſolchen deren Eltern
liederlich, leichtſinnig, unordentlich, geizig,
egoiſtiſch und andern Untugenden und Laſtgzrn,
z. B. der Trunkenheit ergeben waren, wenn
ſie in dem Lebenswandel und in der Lebens-
weiſe der Eltern fortfahren und dann von man-

cherlei Leiden und Trubſalen heimgeſucht wer
den. Aber was können ſolche Kinder dafür,

die nur durch ihrer Eltern Schuld unglucklich
gemacht werden, daß ſie die Folgen ihrer Er-
zeuger ihr ganzes Leben hindurch tragen müſ-
ſen? Und doch giebt es noch viele wenn wir
die Geſchichte mancher Unglücklichen genau ken-
nen lernen, die einzig und allein durch phyſiſche
und moraliſche Vergehungen ihrer Eltern ein
trauriges Loos zu ertragen haben. Hier nur
ein Beiſpiel. Jn dem Dorfe C. gab es einen
Mann, der von ſeiner Kindheit an daran ſein
größtes Vergnügen fand, Hunde Katzen,
Fröſche zu quälen. Hiermit hatte er den An
fang gemacht, was ihm aber entweder nicht ge
nugte, oder er wurde darin geſtort und gehin
dert. Kurz er fing bald an Vogel zu fangen,
ſie furchterlich zu martern und ergoötzte ſich an
deren krampfhaften Zuckungen und langſamen
Sterben. Dieſes menſchliche Ungeheuer bekam
eine ſolche Luſt, alle Vögel, die durch ihren
Geſang das Herz des Menſchen erfreuen, und
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Manchen daran erinnern, daß ſie erſt ihr Lob-
lied dem Schöpfer und Erhalter bringen, ehe
ſie an ihre Nahrung denken, und ſich um dieſe
bemühen, als er, der doch das Ebenbild Gottes
trägt, in ſeiner Gegend zu vertilgen.

Jm zwölften Jahre wußte er noch als Scha-
ferknabe mit einer außerordentlichen Spürkraft
alle Finken, Meiſen, Zeiſige, Lerchen, Stieg-
litze, Wachteln, Hanflinge, Droſſeln, Nachti-
gallen und andere kleine ſingende Vögel in ihren
traulichen und friedlichen Neſtern aufzuſtöbern,
oder durch Lockſpeiſen und Garnnetze heim-
tuckiſch in ſeine Gewalt zu bringen, um dann
mit ihnen furchtbare Experimente zu machen.
Wehe einem Thierchen, das den teufliſchen Hän-
den dieſes jungen Ungeheuers nicht entſchlupfen
konnte. Er riß ohne Barmherzigkeit den Vö-

eln die Zunge aus, damit ſie nicht mehr ſingen
onnten, qualte ſie eine Zeit lang, und ließ ſie

nur dann, wenn ſie nicht unter dieſen jungen
Tigerkrallen geendet hatten, zum Fortfliegen
aus ſeiner Gewalt.

Daß auf dieſe abſcheuliche Weiſe die Auen,
Fluren und Waälder viele Tauſende der anmu-
thigſten und nützlichſten Thiere verloren, da
er in der Vernichtung dieſer Thierchen eine
große Fertigkeit erlangt hatte, die er Jahr fur
Jahr trieb, laßt ſich leicht berechnen denn
ſeine Vernichtungswuth war grenzenlos. Nach
einer Reihe von Jahren hörte man kaum hin
und wieder einen Singvogel mehr. Der junge
Vogelmörder war nur daruüber betrubt, daß
er lange lauern mußte, ehe er ein unſchuldiges
Thierchen in ſeine Gewalt bekam.

Die Bewohner des Dorfes eiferten zwar
gegen dieſes graßliche Ungeheuer, drohten ihm
mit den unſichtbaren Strafen des Schoöpfers,
der auch die Vögel nähre, ſie beſchütze u. ſ. w.,
daß er dieſen nicht entgehen werde. Allein aus
drückliche Maßregeln wurden gegen dieſen Frev-
ler nicht gebraucht, und jene ernſtliche Mah-
nungen und Drohungen vermochten gegen ein
ſo tief eingewurzeltes Laſter nichts auszurich-
ten, und der entmenſchte Schäfer fuhr unge-
ſtraft in ſeiner Vernichtung der Luftſegler und
Luftſänger fort.

Die Geſetze civiliſirter Staaten ahnden
ſchwer die Thierqualerei, gegen die ſich jedes
fühlende Herz empört, aber dieſer Vampyr in
menſchlicher Geſtalt wurde nur von der öffent
lichen Verachtung gebrandmarkt und von Je-

dermann gemieden; aber was macht ſich ein
Verſtockter daraus Doch es kommt eine
Zeit, freilich bei Manchem zu ſpat, wo jeder
Laſterhafte aus den Feſſeln der Leidenſchaften
erloſt werden möchte, und wohl dem, wo noch
eine Milderung herbeigeführt werden kann und
für ihn von Dauer iſt.

Anders war es mit dieſem entmenſchten
Schäfer. Zwar befand er ſich körperlich ziem-
lich wohl, allein es ſcheint, als ſey der Lohn
ſeiner Thaten für ſeine Nachkommen auf eine
eigenthümliche Weiſe vorbehalten worden.
Die Bewohner des Dorfes wenigſtens ſahen
hierin jene Verheißung: Die Sünden der
Vater werden an den Kindern heimgeſucht
in Erfüllung gegangen zu ſeyn. Aber was koön-
nen dieſe dafur, daß ihr Vater ſo große Sün-
den begangen hat? Wer loſt dieſes Räthſel?
Und geſetzt, es wäre zu löſen, wer befreit die
Leidenden von ihren Uebeln.

Der junge beruchtigte Schafer verheirathete
ſich in ſeinem zwanzigſten Jahre, nachdem er
trotz eines ſchlechten Rufes ein Mädchen aus
der Nachbarſchaft gefunden hatte, die ihm mit
Liebe zugethan war. Nach Verlauf eines Jah-
res wurden ihm Zwillinge geboren, die aber
beide ſtumm blieben. Seine Frau gebar ihm
noch drei Kinder, allein alle kamen taubſtumm
zur Welt, und leben zwar geſund aber zu
welchen Schrecken und Erinnerungen der El-
tern! Fünf geſunde, aber taubſtumme Kin-
der zu haben, o wer kann ſich ſo etwas Fürch-
terliches nur vorſtellen

Und wenn in ſolchen und andern Erſchei-
nungen die Eltern endlich die Folge ihrer Sun-
den erblicken, wie mag's da in ihrem Jnnern
ausſehen?

Den Schäfer griff dieſer Zuſtand ſeiner Kin-
der mächtig an, nachdem er ſich ſelbſt geſtand:
„Siehe, Elender! An dieſen Unglucklichen biſt
du Schuld!““ Er verwunſchte die, die in ihm
nicht den erſten Hang zur Thierquaälerei erdrückt

und haben er wurde krank, und
man befuürchtete bei ihm einen Wahnſinn. Jn-
deß dazu kam es nicht, denn nach wenig Tagen
ſeit ſeiner Krankheit ſtarb er zum Gluck.

Königlicher Rechtsſpruch. Unter
der Regierung des Königs Dom Pedro von
Portugal, des Gerechtigkeitsfreundes, nahm
ein hochgeſtellter Prälat an einer ihn betref-
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fenden Aeußerung eines Schuhmachers ſo ge
waltiges Aergerniß, daß er den armen Mann
ohne Weiteres ermorden ließ. Der Sohn des
Ermordeten erhob deshalb vor dem geiſtlichen
Gerichtshof Klage. Wie indeſſen leicht zu
erwarten, begünſtigten die Richter ihren reichen
mächtigen Bruder und verhangten keine ſchwe-
rere Strafe uüber ihn, als daß er ein Jahr lang
keine Meſſe leſen ſolle. Der Sohn, durch
dieſen Ausſpruch ſich wo möglich noch tiefer
verletzt fuühlend, legte ſeine Beſchwerde am
Fuße des Thrones nieder. Der König ver-
hehlte nicht, daß er das Urtheil ungerecht und
die Strafe in keinem Verhaltniſſe fande, wies
aber den Beſchwerdefuührenden ab, indem es
außerhalb der Graänzen der ſich ſelbſt geſteckten
Macht, gegen das Urtheil einzuſchreiten.
Wenige Tage nachher fungirte der Pralat bei
einer öffentlichen Proceſſion. Sie mußte un-
ter den Fenſtern des Königlichen Palaſtes vor-
uübergehen, und inmitten ſeines Hofes erſchien
der König auf ſeinem Balcon. Unweit davon
wählte der Sohn des Schuhmachers ſeinen
Stand, und ſobald der Pralat in ſeine Nähe
kam, ſturzte der junge Mann auf ihn zu und
ſtieß, ehe Einer es zu verhindern vermochte,
ihm zweimal den Dolch in die Bruſt. Solche
That, bei ſolcher Gelegenheit an einem hohen
Praälaten veruübt, erregte ungeheures Aufſehen.
Der Mörder wurde ſofort ergriffen und auf
Dom Pedro's Befehl unmittelbar vor ihn
gebracht. „Wie konnteſt Du wagen, ſolches
zu thun?“ fragte der König. Wie konnte
der Praälat wagen, meinen Vater ermorden
zu laſſen?“ verſetzte der Angeredete. „Jch
habe Gerechtigkeit geſucht und ſie iſt mir ver-
weigert worden. So habe ich es fur Pflicht
geachtet, mir ſelbſt Recht zu verſchaffen.“
Darauf entgegneten die Richter und Freunde
des Prälaten, daß dem jungen Manne Ge-
rechtigkeit geworden und ſie den Praälaten ver
urtheilt hätten ein Jahr lang keine Meſſe zu
leſen. Der König hörte es ſchweigend, wen-
dete ſich dann zum Mörder und ſagte: Wel-
ches iſt Dein Gewerbe?“ „IJch bin ein
Schuhmacher war die Antwort. „„So
gebiete ich Dir, ein Jahr lang kein Schuh-
werk zu machen ſprach der König, und
Deinen Unterhalt ſollſt Du aus dem Nachlaſſe
des Prälaten empfangen. Das iſt mein
Rechtsſpruch.“

Der angeführte Bräutigam. Ein
alter, aber reicher Engländer kam nach Cher-
bourg und hielt ſich dort einige Zeit auf.
Hier lernte er bald ein junges ſchönes Frauen-
zimmer kennen und verliebte ſich ſterblich in
daſſelbe. Dies geſtand er ihr auch ſofort in
einem Briefe und bat recht ſchmachtend um das
Stelldichein, was er ſo lange fortſetzte, bis
er die Hoffnung bekam, daß ſeine heißen
Wunſche in Erfullung gehen wurden. Das
angebetete Frauenzimmer zeigte ihm Ort und
Stunde der Zuſammenkunft an, und erwartete
ihn ſobald es dunkel geworden. Der verliebte
Alte konnte kaum die Abenddämmerung erwar-
ten, um die Angebetete an ſein Herz zu drücken.
Dieſe aber ſchickte ihre alte, hierzu recht aus
geputzte häßliche, mit einem Schleier bedeckte
Magd. Der Engländer wartete mit ſeinen
Wagen ſchon an Ort und Stelle, empfing ſei-
nen geliebten Gegenſtand recht zartlich und
fuhr, erfreut und beglückt damit eiligſt davon.
Was wird der fur Augen gemacht haben, als
er am Tage darauf ſtatt jenes ſchönen, ein
altes Fratzengeſicht erblickte?

Eigenthümlichkeit der verſchie-
denen Nationen. Es iſt intereſſant, wenn
man weiß, wie ſich die verſchiedenen Völker
durch Eigenthuümlichkeiten von einander unter
ſcheiden. So zeichnen ſich die Deutſchen bei
Tiſche durch einen geſunden Appetit im Eſſen
und die Engländer im Trinken aus der Spa-
nier iſt frugal, der Franzoſe ein Feinſchmecker,
der Jtaliener mäßig. Pracht und Reichthum
zeigt ſich in Deutſchland in den Befeſtigungen,
in der Flotte bei den Engländern, beim Spa-
nier in den Waffen, in Kleidung und Möbeln
bei den Franzoſen, in Kirchen und Palläſten
bei den Jtalienern. Der deutſche Ehemann
iſt Herr, der engliſche Deſpot, der franzöſiſche
galant, der italieniſche ein Freund, der ſpa
niſche ein Tyrann. Der Deutſche denkt lang
ſam und grundlich, der Engländer uberlegt,
der Spanier iſt ſchlau, vorausſehend, der
Franzoſe übereilt, der Italiener iſt fein
(Gehören die Banditen, die Finſterniß, Ar
muth und Elend, was Alles in dieſem ſchönen
Lande, in dem Garten Europas mehr als an
derswo anzutreffen iſt, auch zu jener Fein-
heit? Der Charakter der Deutſchen iſt
Ernſt, des Engländers Gutmüthigkeit, des
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Franzoſen heiterer Sinn, des Jtalieners Füg-
ſamkeit.

Jn der königlichen Gießerei zu Luüttich iſt
man grade eben im Begriffe, ein eiſernes Haus
zu gießen, beſonders nach dem Plan des Di-
rectors dieſer Anſtalt, um darin die Bureaus
und Archive der Adminiſtration zu bewahren.
Jndeß hangt die Zuſtimmung noch vom Gou-
vernement ab, und wenn dieſe lange auf ſich
warten laßt, dürften vielleicht Privaten zuvor-
kommen. Nach dem benannten Plane enthalt
dieſes Haus drei Stockwerke mit 17Zimmern,
das ganze Gewicht des Hauſes beträgt 160,000
Pfund, (was einem Koſten-Aufwand von
12,000 fl. gleichkommt) und ein einziges Con-
vot der belgiſchen Eiſenbahn vermag dieſes
Haus von Bruſſel nach Antwerpen, Gent c.
fur etwa 4 600 Franken zu transportiren,
und zu Waſſer kommt dieſer Transport noch
weit billiger. Es darf uns alſo nicht wundern,
wenn wir demnächſt unſere Nachbarn jenſeits
ves Kanals mit ſammt ihren Haäuſern nach
Neapel, Deutſchland und der Schweiz reiſen
ſehen, gerade ſo, wie ſie bisher ihre Reiſe-
wagen mitnahmen.

Wahrend das Betteln in den Straßen von
Neapel möglichſt beſchränkt wird, nehmen die
Taſchendiebereien, verbunden mit der argſten
Frechheit der Diebe, zur großen Beſorgniß
der Einwohner immer mehr uüberhand. Nur
einige Beiſpiele. Kuürzlich, als man einem
Herrn das Tuch aus der Taſche ziehen wollte,
bemerkte es dieſer und wollte den Thater ver
folgen: da wurde ihm von einem der Helfers-
helfer, die immer in der Nähe ſind, mit einem
Meſſer das Auge ausgeſtochen, und als ein
Freund ihm beiſtehen und jenen faſſen wollte,
erhielt auch er einen Stich in den Unterleib.
Dies ereignete ſich bei hellem Tage in einem
der belebteſten Quartiere; aber leider iſt zu be
merken, daß wenn ſolche Falle vorkommen,
von den ſonſt zahlreich in der Stadt verbrei-
teten Polizeidienern ſich gewöhnlich keiner
blicken laäßt, ja daß, wenn auch einer in der
Nähe iſt, er ſich der Sache nicht einmal an-
nimmt. Bei der ſo allgemein anerkannten
guten Organiſation der Polizei iſt es ſehr zu
bedauern, daß die von ihr angeſtellten Agen-
ten ihre Pflicht ſo ſchlecht erfüllen, daß die

Einwohner ſelbſt bei Tag in den Straßen nicht
ſicher ſind. So wurde neulich Sonntag Vor-
mittags einer angeſehenen fremden Dame, die
am Arme ihres Mannes in der Villa Reale
ſpazieren ging, von einem voruüübergehenden
Kerl der Beutel vom Arm weggeriſſen.

Als ein ehrlicher Burgersſohn ſeinem Va-
ter meldete, daß er geſonnen ſey, die Tochter
eines Kaufmannes zu heirathen, fragte der
Vater: „Spielt ſie Fortepiano? kann ſie fran
zöſiſch?““ Der Sohn verneinte die Fragen.

Bravo verſetzte der Vater, „ſo wird
ſie kochen, nahen und ſtricken koönnen, und
mir willkommen ſeyn.“

Sylbenräthſel. (Zweiſylbig.)
Mein Erſtes bringt Nutzen dem Zweiten gar viel,
Und außerdem mangelt dem Ganzen das Ziel.

Auflöſung der Homonyme im vorigen Stuck:
Anſtand.

2

Kunftigen Sonntag predigen in der
Schloß u. Domkirche: Vorm. Hr. Diac. Langer;

Nachm. Hr. Cand. Volckmann.
Stadtkirche: Vorm. Hr. Senior Hepdenreich;

Nachm. Hr. Diac. Schellbach.
Neumarktskirche: Hr. Paſtor Eylau.
Altenburger Kirche: Hr. Paſtor Wallenburg,

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Geboren: dem Profeſſor Hiecke ein Sohn.
Stadt. Geboren: dem Kauf und Handelsherrn

Ortmann ein Sohn dem Weiß- u. Samiſchgerbermſtr.
Kunzel ein Sohn dem Maurergeſellen Oertel eine Toch
ter; dem Klempnermſtr. Frauenheim eine Tochter.
Geſtorben: der Zwillingsſohn des Magiſtrats-Aſſeſſors,
Kauf und Handelsherrn Keferſtein, im 2. Jahre an
Unterleibsentzundung der jüngſte Sohn des Weißbacker
meiſters und Conditor Heyne, im 1. Jahre, an Schwache;
der hinterl. jungſte Sohn des Weiß- und Sämiſchger
bermeiſters Wolf im 5. Jahre an Gehirnentzundung.

Neumarkt. Geboren: dem Schuhmachergeſellen
Mangold in Venenien ein Sohn dem Kauf und Han
delsherrn Rothe ein Sohn. Getrauet: der Kauf
mann Böttger mit Jgfr. H. W. Berger von hier; der
Fabrikarbeiter Röder mit J. Ch. Schlager von hier.
Geſtorben: der Ephoralbote Neander, im 75. Jahre,
an Altersſchwache.

Altenburg. Geboren: dem Buchdruckergehuülfen
Armitter eine Tochter dem Hausbeſitzer und Maurer
Frobus eine Tochter einer ledigen Perſon ein Sohn.

Geſtorben: die jüngſte Tochter des Scharfrichte
reigehuülfen Nero, 1 Jahr 9 Mon. alt, an Zahnkrampfen,

m o 12

e
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Marktpreiſe der letzten Woche.
Weizen 8 gr. pf. ſgr. pf- Thlr. ſſar. pf. ſThir. gr. F
Roggen

Thlr. ſgr

1 bis 1 5 Hafer 11 31 bi
Bekanntmachungen.

(001) Anlegung eines Mahlgangs. Der Stellmachermeiſter Friedrich Rein-
r zu Schaafſtädt, welcher mit landesherrlicher Erlaubniß in daſiger Feldmark nörd-
ich von der Stadt im Steudenſchen Grunde eine Schneide-Windmühle, verbunden mit

Einem Mahlgange nach Holländer Axt erbaut hat, beabſichtigt einen in dieſer Mühle
bereits angelegten Zweiten Mahlgang fur das öffentliche Bedürfniß zu benutzen.

Jndem ich dieſes Vorhaben, den geſetzlichen Beſtimmungen gemäß, hierdurch zur
öffentlichen Kenntniß bringe, fordere ich alle diejenigen, welche ein gegrundetes Wider
ſpruchsrecht gegen die Anlegung und Eröffnung eines 2ten Mahlganges in der Reinhardt-
ſchen Muühle zu haben vermeinen, hierdurch auf, ſolches innerhalb 8 Wochen pracluſivi-
ſcher Friſt bei mir ſchriftlich anzubringen.

Merſeburg, den 25. Auguſt 1841. Der Königl. Landrath Graf v. Keller.

(947) Die Wahl der Stadtverordneten betr. Die diesjährige zur Ergan-
zung der Stadtverordneten Verſammlung nothwendige Wahl wird

Sonntag am 417. October d. J.ſofort nach beendigtem Vormittags-Gottesdienſte im hieſigen Rathhauſe beginnen und
von ſammtlichen ſechs Wahlbezirken der Geſammtſtadt in der Art Statt finden, daß

der erſte Wahlbezirk, das erſte Stadtviertel Vormittags um 102 Uhr,

zweite zweite 14dritte T dritte 115vierte vierte D Nachmittags I 24 Tfünfte die Vorſt. Altenburg
„„ſechste der Neumarktu. Dom upunktlich waählen.

Die ausſcheidenden Stadtverordneten ſind:
Hr. Juſtiz-Commiſſar Grumbach, 2 Hr. Apotheker Benemann,
n Wagner, Regierungs-Secretair Bromme,„Oeconom Schäfer, Glaſermeiſter Lindenlaub.

Die ausſcheidenden Stellvertreter aber:
Hr. Klempnermeiſter Hörichs, 2 Hr. Oeconom Moritz,

Horndrechslermſtr. Möllnitz-Schier, z Stellmachermeiſter Ferdinand Roſch.
Weißgerbermeiſter Fleiſcher,
Die Ausſcheidenden ſind wieder waählbar.
Jeder der ſechs Wahlbezirke erwählt einen Stadtverordneten und einen Stellvertre-

ter. Die Liſte ver hierzu Wahlbaren wird vor dem Wahltermine in die Häuſer vertheilt
werden und liegt auch mit der Bürgerrolle und dem Verzeichniſſe aller wahlfahigen Bür-
ger von heute ab im hieſigen Rathhauſe öffentlich aus. Etwaige Erinnerungen dagegen
müſſen binnen 14 Tagen angebracht werden, weil außerdem ſolche bei dieſer Wahl unbe

rückſichtigt bleiben müſſen. 2Von der Wahl tüchtiger Stadtverordneten iſt das Wohl der Gemeinde mit abhängig.
Einer weitern Darſtellung der Wichtigkeit der Wahlhandlung wird es nicht bedürfen.
Die Wahlberechtigten werden ſich hierzu gewiß um ſo zahlreicher einfinden, als ſämmtliche
Wahlbezirke an einem Sonntage wählen, wo Niemand durch Geſchafte behindert wird.



298
Der Wahlhandlung ſelbſt wird ein feierlicher Gottesdienſt mit beſonderer Beziehung

auf das Wahlgeſchäft in den Kirchen der Stadt vorangehen. Die Mitglieder der ſtädti-
ſchen Behörden werden ſich von dem Rathhauſe aus nach der Stadtkirche begeben. Möge
dieſes Beiſpiel die Bürger zur Erfüllung ihrer geſetzlichen Burgerpflichten ermuntern, Ge
meinſinn auch bei den Wahlen erwecken und die bisher noch immer vermißte zahlreiche
Theilnahme an der Wahlhandlung herbeifuühren.

Diejenigen Wähler, welche nach den ihnen im vergangenen Jahre zugegangenen Ver-
fügungen, in Folge ihres frühern Ausbleibens bei den Wahlen, ihres Stimmrechts und
des Rechts der Theilnahme an der öffentlichen Verwaltung auf einen dreijährigen Zeit-
raum verluſtig erklärt wurden, können an den diesjährigen Wahlen nicht Theil nehmen.

Merſeburg, den 6. September 1841.

De e r Mag t ſt r alt.Seffner. Koppe. Karlſtein. Keferſtein. Hermann.
(815) Bekanntmachung. Die hieſige Stadtkommun beabſichtigt zwei noch brauch

bare Feuerſpritzen öffentlich zu verkaufen. Zu dieſem Behuf iſt ein Termin auf
den 23. September d. J., Vormittags um 11 Uhr,

im hieſigen Rathhauſe von uns anberaumt worden. Die Bedingungen, unter denen der
Verkauf erfolgt, können von jetzt ab in unſerm Secretariate eingeſehen werden. Diejeni-
gen, welche die zu verkaufenden Spritzen vorher in Augenſchein zu nehmen wunſchen,
wollen ſich deshalb an den hieſigen Feuerherrn, Zimmermeiſter Querfurth wenden.

Merſeburg, den 23. Juli 1841.

Der a giſſt r a nt.(958) Bekannntmachung. Die Geld -Entſchädigungen, welche für das durch
Hoſpitaliten bewirkte Fegen der Straßen und das Fortſchaffen der Torfaſche von den be-
treffenden hieſigen Einwohnern entrichtet werden mußten, wurden bisher immer nur nach
einem ungefähren Ueberſchlage ermittelt. Es iſt zweckmäßig, daß in dieſer Beziehung künf-
tig nach einer beſtimmten Norm verfahren wird. Wir haben daher jene Geld-Entſchädi-
gung vom 1. October d. J. ab,

4) für das einmalige Fegen der Quadratruthe und das Wegſchaffen des Kehrichts auf
„Einen Silberpfennig,“ und

2) für das Abholen der Torfaſche pro Monat und Hausſtand in den 6 Sommermona-
ten e „„Sechs Silberpfennige,“ und in den 6 Wintermonaten auf „Zwei Silber-
groſchen,““

feſtgeſetzt. Zu dem Fegen der Straße wird das Wegſchaffen des Schnees und das Auf-
hauen des Eiſes nicht mit gerechnet. Soll auch dieß durch die Hoſpitaliten bewirkt werden,
ſo muß dafür eine beſondere, nach der Lokalität und nach der Beſchaffenheit des Winters
zu ermittelnde und feſtzuſetzende Entſchädigung gezahlt werden.

Wir bringen dieß hierdurch zur öffentlichen Kenntniß und erſuchen alle diejenigen,
welche das Fegen der Straßen oder das Wegſchaffen der Torfaſche durch die Hoſpitaliten
bewirken laſſen wollen, ſich deshalb an uns ſchriftlich zu wenden oder aber mit dem Stadt-
Kaſſen Rendanten Zſchetzſchingk mundliche Ruckſprache zu nehmen.

Merſeburg, den 11. September 1841.

D e r M. a g. i ſt w. a t.(948) Bekann tmachung. Bei der am 30. Auguſt d. J. Statt gefundenen 27ſten
Auslooſung der Armen- Lotterie ſind auf die Nummern 4. 5. 9. 11. 13. 14. 21. 22. 24.
39. 40. 47. 48. 49. 53. 54. 59. 60. 67. 71. 73. 74. 75. 76. 79. 83. 86. 88. 91. 93. 99.
und 102. Gewinne gefallen, welche gegen Rückgabe der Looſe täglich bei uns in Empfang
genommen werden können.

Merfeburg, den 8. September 1841.

De er mag iſt eng t.
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(962) Freiwilliger Verkauf.Königl. Gerichts-Commiſſion Lützen.
Das den Erben der Wilhelmine Henriette Gregor hier gehörige, in der Hoſpital-

vorſtadt hierſelbſt belegene, unter Nr. 208. im Hypothekenbuche eingetragene, auf 110 Thlr.
abgeſchätzte Wohnhaus ſammt Zubehör, ſoll auf den 21. October ec., Vormittags 11 Uhr,

Gerichtsſtelle meiſtbietend verkauft werden und werden Kaufluſtige hierzu
eingeladen.

(952) Licitation. Bei der Königl. Saline Dürrenberg ſoll ein alter Dampfma-
ſchinenkeſſel, ohne Gewährleiſtung, eirca einige 70 Etr. im Gewicht, ſo wie eine alte
Braupfanne, circa 6--7 CEtr. ſchwer,

den 4. October d. J., Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Salz- Amts Stelle an den Meiſtbietenden, unter Vorbehalt des Zuſchlags und
der Auswahl der Licitanten öffentlich verkauft werden.

Die Bedingungen ſind in hieſiger Regiſtratur einzuſehen, auch von derſelben gegen
Entrichtung der Copialgebüühren zu erhalten.

Dürrenberg, den 8. September 1841.
Kéniglich preußiſches Salz-Amt.

(959) Mobilien- Auction. Montag den 27. September d. J. und nach Befin
den folgenden Tages, Vormittags von 9 Uhr und Nachmittags von 2 Uhr an, ſollen in
dem Landſtändiſchen Hauſe, Altenburg Nr. 821. zwei Treppen hoch, mehrere gut gehaltene
Mobilien, an einigen Dutzend Rohr- und andern Stuhlen, einem großen Schreibe-
Büreau, einem Stehpult mit Seſſel, einem Eßtiſch zu 24 Perſonen, mehreren Spiel und
Waſchtiſchen, einem großen Kleider- und Waſchſchrank, vier kriſtallenen Kronleuchtern, in-
gleichen ein tafelförmiges Fortepiano, ſo wie mehreres Hausgeräthe, jedoch nur
gegen gleich baare Zahlung meiſtbietend verſteigert werden.

Die Verſteigerung des Fortepianos erfolgt Vormittags gegen 12 Uhr.
Merſeburg, den 13. September 1841. Freund, Auct. Commiſſair.

(954) Verkauf. Ein Paar halbjährige Läufer ſtehen zu verkaufen Breitegaſſe 417.
Merſeburg, den 13. September 1841.

(927) Handlungs- Anzeige. Vorzuüglich ſchöne neue Matjes- Heringe empfehle
ich in Schocken und einzeln zu den billigſten Preiſen.

Merſeburg, den 6. September 1841. Carl Wwilhm. Klingebeil.

W

m

(243) Kräuter-Tinetur
zur Verſchönerung und Beförderung des

Wachsthums der Haare.
Ein vorzugliches Pflanzen-Product, welches einzig und allein die Haare erhält und

zugleich auf kahlen Stellen ſie wieder hervorbringt, da gewöhnlich auf ſolchen Stellen
noch kleine Haare vorhanden ſind die die Kraft nicht haben, zu wachſen, werden durch
dieſe Tinctur geſtärkt; ſo wie das Ausgehen der Haare bei Anwendung derſelben augen
blicklich verhindert wird. Wer ſich dieſer Tinetur bedient, wird ſehr bald von der vor
züglichen Wirkung derſelben ſich überzeugen. WDer Preis einer jeden Flaſche nebſt Gebrauchsanweiſung iſt 20 Sgr. und iſt nur
allein echt zu haben bei Louis Taumann am Dom Nr. 270.

(963) Bekanntmachung. Wir bringen die Bekanntmachung in Nr. 13. dieſes
Blattes hiermit in Erinnerung, welche beſagt: daß mit den 18. October jeden Jahres die
Hutung der Kartoffelfelder aufhört, und bemerken zugleich, daß auf Verlangen der Ver-

J



300
pächter genannter Felder, um allen Unordnungen vorzubeugen, die Pachtgelder bis mit
dem 1. October abgetragen werden ſollen. Wer dieſes verabſaumt, hat zu gewartigen,
daß die Felder zum nächſten Jahre anderweitig verpachtet werden.

Merſeburg, den 13. September 1841. Der Feld-Comité.
(955) Bekanntmachung. Es werden hiermit die ſämmlichen Tiſchlerlandmeiſter,

welche mit ihren Quartalgeldern im Ruckſtand geblieben, hiermit aufgefordert, dieſelben
bis zum 20. d. M. an den Obermeiſter Herrn Querfurth allhier zu entrichten, widrigen-
falls dieſelben gerichtlich werden eingezogen werden.

Merſeburg, den 15. September 1841. Die Tiſchler-Jnnung.
(956) Bekanntmachung. Fuhrleute, welche Braunkohlenziegel von Roßbach nach

Merſeburg fahren wollen, können ſich bei mir melden.
Merſeburg, den 13. September 1841. pietzſch.

(905) Vekanntmachung!Nachdem ich in Folge einer ſehr glücklichen Operation mein Sehvermögen wieder er-
halten habe und alſo im Stande bin, meinen in meiner vieljährigen aärztlichen Praxis mir
lieb und theuer gewordenen Beruf wieder auszuuben, ſo mache ich einem geehrten Publi-
kum hierdurch ergebenſt bekannt, daß ich demſelben gern und anſpruchslos als Arzt zu
Dienſten ſtehe.

Merſeburg, den 24. Auguſt 1841. Dr. Wach, Kreisphyſikus.
(953) LehrlingsGeſuch. Ein junger Menſch von redlichen Eltern, welcher Luſt

hat, die Klempnerprofeſſion und Metalldruckerkunſt zu erlernen, kann unter billigen Be-
dingungen bei mir ſogleich ein Unterkommen finden.

R. Hérichs junior auf dem Dom.
(961) Anſtellungs-Geſuch. Ein geuüübter Schreiber von 17 Jahren ſucht als

ſolcher ohne Rückſicht des Ortes eine Anſtellung. Adreſſen hierauf unter A. Z. nimmt
die Expedition d. Bl. an.

(957) Verloren. Es ſind am 12. d. M. von der Gotthardtsgaſſe bis in die große
Rittergaſſe zwei 5 Thlr. Kaſſen Anweiſungen verloren gegangen, der ehrliche Finder wird
gebeten, ſie gegen eine anſehnliche Belohnung an Herrn C. Eckart, Seilermſtr. in der
Gotthardtsgaſſe, zurück zu geben.

(951) Dem Gerucht, als hatte ich eine Börſe mit Geld gefunden, wider-
ſpreche ich hiermit; da ich dieſelbe in dieſem Falle vorſchriftsmäßig an die betref-
fende Polizei Behörde abgegeben haben wurde.

Schkeuditz, den 6. September 1841. Benzel, Expedient.
mr Einladung. Sonntag den 19. d. M. iſt Scheibenſchießen, wozu ergebenſt

einladet

Bergſchenke bei Wegwitz. F. Lucko.(960) Einladung. Zum Sternſchießen und Tanzvergnügen auf kunftigen Sonntag,
als den 19. September, ladet ergebenſt ein Hartmann in Löpitz.

(950) TodesAnzeige. Nach einer langen und ſchmerzlichen Krankheit verſchied
am 2. h. unſer unvergeßlicher und theurer Vater, Adolf von Merkel, Erb-, Lehn
und Gerichtsherr auf Kl. Goörſchen nach vollendetem 56. Lebensjahre.

Dieſe Traueranzeige widmen mit tiefbetrübten Herzen theilnehmenden Freunden die
hinterbliebenen trauernden Söhne Guſtav und Ferdinand von Merkel.

Kl. Görſchen, den 4. September 1841.
e
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